
 
 
Antwort: 
 

Zu 1: 
Der Investor hat keine Erlaubnis zur Benutzung der städtischen Fläche eingeholt; dies wurde ihm 
zwischenzeitlich untersagt. 
 
Zu 2: 
Entlang der Siegburger Straße wurde eine Baugenehmigung für einen Drogeriemarkt erteilt. Auf 
dem derzeitigen Parkplatz in Richtung Bonner Straße ist ein Neubau genehmigt, der eine 
Tiefgarage, Einzelhandelsflächen und Büroflächen umfasst. 

 
Die Einwohnerfrage wurde verspätet eingereicht. Da die Einwohnerfrage gleichlautend mit der von 
Herrn Baumann ist, konnte die Einwohnerfrage somit beantwortet werden. 
 


